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1.  Anlass  

Für Gehölze im Bereich des geplanten Baugebietes Nr. 02.37; „Nördlich Tjüchenweg“ in Bunde, Land-
kreis Leer, sollte eine artenschutzrechtliche Voreinschätzung hinsichtlich möglicher Habitate/Quartiere 
von streng geschützten Fledermausarten durchgeführt werden. Das Baugebiet befindet sich am süd-
westlichen Ortsrand von Bunde, westlich der Boenster Straße und nördlich des Tjüchenwegs. Das über-
plante Grünlandgebiet ist die hofnahe Fläche eines Milchviehbetriebs im Norden des Untersuchungsge-
bietes.  

Das Gebiet liegt auf der Grenze der höheren Geest, auf der sich der alte rheiderländische Ort Bunde 
befindet (Bodenart Gley-Podsol), zu dem südwestlichen Klei-Marschenbereich, der während des mittel-
alterlichen Dollarteinbruchs abgelagert wurde. Im Gebiet finden sich als größere Bäume hauptsächlich 
Gewöhnliche Eschen, sowie auch Stieleichen und einige Roßkastanien. In einem älteren Garten am Ost-
rand des Plangebietes kommen zwei mächtige Wallnussbäume vor.  

Untersucht werden sollten insbesondere eine Baum-Strauchhecke in der Mitte des nördlichen Untersu-
chungsgebietes sowie eine einzeln stehende, abgestorbene Gewöhnliche Esche in der Mitte des südli-
chen Flächenteils.   

Der Bereich wird derzeit noch als hofnahe Milchvieh-Weide genutzt. Die Lage des Untersuchungsgebiets 
am Ortsrand, teils umgeben von Gehölzreihen und -Hecken, sowie am Rande einer älteren Siedlung mit 
alten Hausgärten mit älterem Baumbestand, bietet Fledermäusen potentiell einen nahrungsreichen Le-
bensraum. Mit der Viehwirtschaft verbunden ist ein erhöhtes Insektenvorkommen, das wiederum als 
Nahrungsgrundlage für Fledertiere dient. 

Die Voreinschätzung sollte vor der Überplanung und eventuellen Rodung zur Berücksichtigung des Ar-
tenschutzes erfolgen. Die Bäume sollten auf das Vorkommen von Baumhöhlungen sowie Stamm-Spal-
ten,- risse o. ä. untersucht werden, Schadstellen an Bäumen, die insbesondere bestimmten streng ge-
fährdeten Fledermausarten als Sommer- oder ggf. auch Überwinterungsquartier dienen könnten. 

Gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz Abs. 1 ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-

zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-zeiten erheblich zu stö-
ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Bei der geplanten Entfernung der Gehölzreihe ist insbesondere Satz 3, das Verbot der Beseitigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten Arten, zu berücksichtigen. Fortpflanzungs-
stätten wären beispielsweise Nester, Baumhöhlen und Nistkästen einschließlich eines begrenzten räum-
lichen Umgebungsbereiches.  

Ruhestätten sind Orte, die als Ruhe- oder Schlafplatz regelmäßig und örtlich begrenzt genutzt werden. 
Hierzu gehören Sommer- und Tagesquartiere von Fledermäusen, Balzquartiere und auch Winterquar-
tiere von Fledermäusen.  
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Allein die Nutzung einer Höhle durch Fledermäuse verbietet zunächst grundsätzlich die Fällung dieses 
Baumes. Die endgültige Entscheidung liegt bei der Fachbehörde.  
Überwinterungsquartiere und auch Sommer- und Tagesquartiere als Ruhestätten dürfen im Sinne des 
§  44 BNatSchG nicht ohne Ausnahmegenehmigung sowie Bereitstellung z.B. möglicher Ersatzquartiere 
entfernt werden.  
Bei entsprechenden Baumbeständen kann u. U. in der Winterzeit auch das Tötungs- und Verletzungs-
verbot (Satz 1 des § 44 BNatSchG, Abs. 1) wirksam werden, wenn Überwinterquartiere bestehen.  

Abbildung 1: Übersicht; Lage des B-Plangebietes Nr. 8.25 (Karte: http://navigator.geolife.de) 

2. Vorgehensweise 

2.1 Erkennen möglicher Fledermausquartiere an Baumstämmen durch visuelle Analyse 

Nicht alle heimischen Fledermausarten nutzen Baumhöhlen als Quartier. Als Nutzer von Baumhöhlen 
im Wäldern, im Bereich von Baumgruppen oder solitär stehenden Altbäumen sind von den heimischen, 
in Niedersachsen 18 potentiell vorkommenden Fledermausarten etwa 10 Arten als permanent oder fa-
kultativ Baumhöhen bewohnende Fledermausarten zu nennen: der Kleine und Große Abendsegler, die 
Fransen-, Bart- und Bechsteinfledermaus sowie Braunes Langohr und mit Einschränkungen die Wasser-
fledermaus. Als Winterquartier nutzen im norddeutschen Tiefland gelegentlich noch die Rauhhautfle-
dermaus oder der Kleine Abendsegler, insbesondere aber der Große Abendsegler größere Baumhöhlun-
gen. Wenn im ostfriesischen Raum überwinternde Fledermäuse in Baumhöhlen gefunden werden, so 
sind es zumeist Große Abendsegler. Diese sind allerdings oft noch bis Mitte Dezember jagend unterwegs, 
bevor sie ihre Winterquartiere aufsuchen. 
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Zukünftiges Baugebiet

Abbildung 2: Luftbild des B-Planbereichs (rot) mit Lage der zu untersuchenden Gehölzreihen (grün) 
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Fledermäuse nutzen meist beschädigte Bäume als Habitatbäume. Dies müssen nicht unbedingt alte, 
mächtige und / oder tote Bäume sein, oft aber sind es längerfristig noch lebende Bäume, die traditionell 
über einen längeren Zeitraum den Tieren als Quartierbaum dienen können. Fledermäuse sind sehr ort-
streu und besuchen über lange Zeit dieselben Quartiere, die Standorte werden überliefert an nachfol-
gende Generationen der Population. An Bäumen werden als Quartiere Hohlräume hinter abgeplatzter, 
abstehender Rinde, Stammspalten, tiefgehende Stammrisse oder innen ausgefaulte Spechthöhlen und 
Astlöcher u. ä. in Baumstämmen als Tages/-Sommerquartier, Winterquartier oder auch Balzquartier 
(z.B. Gr. Abendsegler) aufgesucht.    
Bei für Fledermäuse geeigneten Baumhöhlen u. ä., in denen sich auch mehrere Tiere sammeln können, 
müssen vorab bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.  

Da Fledermäuse selbst keine Höhlen bauen können, sind sie u.a. auf die Tätigkeit ‚Primärnutzern‘ der 
Baumhöhlen, wie Spechten, angewiesen. Spechte legen ihre Bruthöhlen meist erst an Bäumen an, die 
etwa einen Durchmesser von 25 cm haben (Stratmann 2007). Sie nutzen dabei häufig bereits angefaulte 
Astlöcher oder dergleichen. Nach einiger Zeit beginnen Faulungen von Holz innerhalb der Höhle durch 
zersetzende Organismen. Erst die Faulungsprozesse lassen dann die für Fledermäuse geeigneten, weil 
ausreichend hohen Baumhöhlen entstehen. Je nach Holzart können diese Prozesse mehrere Jahrzehnte 
dauern, ehe eine Höhle für Fledermäuse geeignet ist. 

Idealerweise sollten Bäume in der blattfreien Herbst-Winterzeit auf Höhlungen, Spalten und und Flech-
ten untersucht werden. In diesem Fall musste aus planungsrelevanten Umständen heraus eine vorgezo-
gene Untersuchung erfolgen.  
Zur Untersuchung der Bäume nach Höhlungen usw. wurde ein Fernrohr und eine Taschenlampe bereit-
gehalten und die Stämme der Bäume der Reihe nach sorgfältig betrachtet. 

Die Gehölze wurden hinsichtlich für Fledermäuse geeigneter Habtitatbäume nach folgenden Kriterien 
untersucht: 

 Beurteilung von Baumart und Stammstärke. Für Fledermäuse geeignete Baumhöhlen bilden sich 
i.d.R. eher aus, wenn der Stammdurchmesser über ca. 30 cm liegt. Bei geringeren Stammstärken 
und einer eventuellen Baumhöhle von z.B. 15 cm Durchmesser ist die Wandstärke zu gering, so 
dass der Baum an dieser Stelle abbrechen kann. Rindenspalten und tiefe Stammrisse können 
ggf. aber auch bei geringmächtigeren Bäumen als Sommer- oder Tagesquartier dienen. 

 Vorhandene Löcher, Spalten oder Rindenablösungen müssen tief und weit genug sein, damit die 
Tiere weit hineinkriechen können und auch sicher Platz finden, sowie bei Kälte auch ausreichend 
isoliert sind (Winterquartier) und ohne dass Prädatoren an sie herankommen. Die Öffnungen 
der Höhlungen müssen so beschaffen sein, dass zwar Fledermäuse durch sie hindurch kommen, 
aber deren Prädatoren wiederum nicht. Höhlungen sollten mit der Öffnung eher leicht nach 
unten gerichtet sein. Ansonsten droht eine feuchte und bei Regen nasswerdende Höhlung, die 
ebenfalls uninteressant ist für Fledertiere. Fledermäuse lassen sich beim Ausflug aus dem Habi-
tat gern „fallen“, daher sind leicht nach unten geöffnete Höhlungen ideal. Sind Höhlen- oder 
Spaltöffnungen zu groß, werden sie für Fledermäuse unbewohnbar, da diese Baumhöhlen dann 
auch von Prädatoren gut erreichbar sind. 

 Bestimmte Baumarten werden häufiger von Fledermäusen aufgesucht, so z. B. Pappeln, Eschen, 
Buchen oder ggf. Erlen. Birken z.B. sind meist weniger interessant, da ausfaulende Astlöcher 
häufig nach oben gerichtet sind. Es werden auch Höhlungen in Nadelhölzern angenommen. 

 Baumlöcher mit Höhlen oder auch Baumspalten etc. müssen von Fledermäusen frei anzufliegen 
sein. Fledermäuse haben empfindliche dünne Flughäute und meiden offensichtlich mit Ästen 
oder Efeu verhangene Baumhöhlungen. Stark mit Efeu bewachsene Bäume und Stamm-Partien 
weisen meist keine Fledermaushabitate auf. 
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Werden per se geeignete Höhlen oder auch Spalten an entsprechend starken Bäumen festgestellt, so 
kann die Begutachtung sichtbarer Kriterien erfolgen.  

 Die indirekten Hinweise auf eine Nutzung sind unter anderem Kot- und Urinspuren von Fleder-
mäusen an den Baumstämmen oder auf Pflanzen am Boden des Höhlenbaumes. Bei Höhlen, die 
schon lange als Quartier von Fledermäusen dienen, kann es vorkommen, dass die Exkremente 
über die Höhlenöffnung quellen und dann in Verbindung mit Niederschlag als schwarze Streifen 
unter dem Einflugloch am Stamm erkenntlich sind.     

 Ein weiterer Hinweis auf die Nutzung der Baumhöhlen durch Fledermäuse ist an den glatten 
Rändern oder dunkler Verfärbung der Einfluglöcher durch das Körper- und Haarfett der Tiere zu 
erkennen. Diese müssen allerdings nicht von Fledermäusen, sondern können auch durch Vögel 
oder Kleinsäuger entstanden sein.  

Ist ein verdächtiges Astloch gefunden und besteht die Möglichkeit der Besteigung des Baumes, so kann 
die entsprechende Höhle hinsichtlich ihrer Ausformung usw. mit einem Endoskop untersucht werden.  

Auf den ersten Blick verdächtige Schadstellen wie Astlöcher und Stammspalten an Bäumen wurden wäh-
rend der Begehung am 23.11.2017 durch Fotos dokumentiert und die untersuchten Gehölze kartogra-
phisch aufgenommen. 

3. Beschreibung der zu untersuchenden Gehölze 

Abbildung 3: Untersuchungsbereich, Blick nach Norden. Im Hintergrund links die zu untersuchende Baum-Strauch-Feldhecke, 
Spätsommeraspekt. 

Im Untersuchungsgebiet war eine in Nord-Südrichtung verlaufende Strauch-Baum-Feldhecke näher zu 
betrachten, bei der im nördlichen Abschnitt noch ein leichter Erdwall erkennbar ist. Weiter südlich ist 
kein Wall mehr in der Hecke sichtbar. Möglicherweise stellt die Hecke im nördlichen Abschnitt einen 
Wallheckenrest dar. Eine fragmentarische Wallhecke ist auch auf der Karte der preußischen Landesauf-
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nahme zu sehen (s.u.). Die Hecke wird durch Gewöhnliche Eschen und Stieleichen gebildet, wobei Jung-
bäume mit Stammdurchmessern zwischen ca. 8 – 30 cm (BHD*1) überwiegen. Zu den stärkeren Gehöl-
zen zählen im Südteil drei Stieleichen mit ca. 25, 30 und 35 cm Durchmesser. Im Nordteil kommen 2 
stärkere Roßkastanien mit Durchmessern von jeweils ca. 40 cm vor, von denen eine bereits abgestorben 
ist, sowie 2 dickere Gewöhnliche Eschen mit 65, bzw. 60 cm Durchmesser und eine Esche mit 30 cm 
BHD. 

Abbildung 4: Ausschnitt preussische Landesaufnahme. Rot: Plangebiet. 

1 Brusthöhendurchmesser 
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Abbildung 5: Baum-Strauchhecke im November. 

                                       Ei35 Ei 25          Ei30                                                                   Es65 Ka40  Ka40  Es60+32 

Abbildung 6: Panorama Feldhecke., Blick Richtung Nordwesten. Ei= Stieleiche, Es= Esche; Ka = Roßkastanie; + Stammdurch-
messer 

Die Strauchschicht in der Feldhecke wird durch Brombeeren, Schlehengebüsch, Eingriffeligen Weißdorn 
und Schwarzen Holunder aufgebaut. 
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Abbildung 7: südliche Eichengruppe.  

Abbildung 8: Mittelteil der Feldhecke. 
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Bäume mit Baumhöhlen, meist ausgefaulte Astlöcher verschiedener Größen, weisen in der Feldhecke 
drei Bäume am nördlichen Heckenabschnitt auf, eine stärkere Gewöhnliche Esche (Stamm-Dm- ca. 65 
cm), eine abgängige Roßkastanie (Stamm-Dm. ca. 40 cm) sowie eine vitale Roßkastanie (ca. 40 cm BHD). 

Abbildung 9: im nördlichen Abschnitt: Gewöhnliche Esche, 65 cm Dm, mit etwa 6 Astlöchern, und abgängige Roßkastanie 
mit 2-3 kleineren Astlöchern. 
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Abbildung 10: Gewöhnliche Esche, von Osten aus, mit Astlöchern, Rindenschäden an der Stammbasis, sowie Höhlungen 
(Holzpilzbefall) im Wurzelanlauf. 
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Abbildung 11: Größere umwallte Asthöhle der Esche in etwa 6 m Höhe, von Norden aus betrachtet. Gut erkennbar die nicht 
allzu ausgeprägte Tiefe der Höhlung. 
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Abbildung 12: Astloch der zweiten, noch vitalen Roßkastanie im Nordteil der Hecke. (Loch nicht ausgeprägt tief). 
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Abbildung 13: zwei Eschen am nördlichen Rand der Hecke, die stärkere (60 cm BHD) weist einen starken Besatz mit Efeu auf.  

Die im nördlichen Teil vorhandenen älteren Bäume mit Höhlungen weisen auf den ersten Blick für mög-
liche Fledermaushabitate (z.B. Sommerquartier; Balzquartier oder Winterquartiere) nicht ausreichend 
tiefe Astlöcher auf, bzw. die Astaufweitungen sind recht groß, oder die rissartigen Rindenabplatzungen 
der abgängigen Roßkastanie zu flach. 

Die mit mehreren Asthöhlungen ausgestattete Esche in der nördlichen Hecke ist möglicherweise kern-
faul, da sie am Wurzelanlauf Löcher aufweist und der Fruchtkörper eines holzzersetzenden Pilzes unten 
sichtbar ist. Der Baum weist größere Rindenschäden, möglicherweise durch Weidetiere verursacht, auf. 
Die meisten, ca. 6 Ast- und Stammlöcher des Baumes wiesen aufgrund visueller Kontrolle mit dem Fern-
glas zunächst nur geringe Tiefen auf, so dass offenbar noch keine größeren Höhlungen vorhanden sind. 
Kotreste, Kotspuren oder andere Spuren, die darauf schließen lassen, dass die Höhlungen von Fleder-
mäusen oder anderen Tieren aufgesucht werden, konnten nicht beobachtet werden. Zum Begehungs-
zeitpunkt hielt sich auf dem Baum auf der Rinde ein nahrungssuchender Gartenbaumläufer auf.  

Die stärkere, ca. 60 cm messende Esche sowie die 32 cm starke Esche unmittelbar daneben, am nördli-
chen Rand der Hecke, wiesen keine erkennbaren Astlöcher auf, bzw. die stärkere Esche war dicht mit 
Efeu besetzt. Mit Efeu behangene Bäume werden meist nicht von Fledermäusen aufgesucht, da diese 
sich im dichten Blattgewirr die dünnen Flughäute beschädigen könnten.  
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Abbildung 14: jüngere Gehölze am Ostrand des UG, in Grabennähe; links eine etwa 30 cm starke Esche ohne ausgeprägte 
Astlöcher, sowie eine 35 cm starke, vitale Stieleiche ohne erkennbare Höhlung. 

Die beiden jüngeren Gehölze am Ostrand des Untersuchungsgebietes, in Nähe des Entwässerungsgrabes 
und der Gärten der Siedlungshäuser, eine Stieleiche (35 cm BHD) sowie eine junge Esche (30 cm BHD), 
wiesen keine auffälligen, tiefen Baumhöhlungen auf.  

In der Mitte der südlichen Hälfte der Planfläche steht eine abgestorbene Gewöhnliche Esche mit etwa 
50 cm Durchmesser, an einem flach ausgeprägten Graben oder Grüppe. Der Baum wies auf dem Luftbild 
von 204 noch eine schwach beblätterte Krone auf und war das letzte Überbleibsel einer Baumreihe, die 
offenbar um 1900 noch vollständig vorhanden war und in Verlängerung der nördlichen Feldhecke be-
stand. Am Gehölz finden sich 3-4 Astlöcher. Diese sind jedoch meist für Fledermäuse ungünstig, mit der 
Öffnung nach oben hin orientiert, so dass sich Niederschlagswasser in den Astlöchern sammeln kann, 
bzw. weisen auf den ersten Blick offenbar nicht die nötige Tiefe auf. Kotreste oder andere Tierspuren 
waren an den Astlöchern nicht erkennbar, so dass wahrscheinlich keine Habitatqualitäten für Fleder-
mäuse gegeben sind.   
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Abbildung 15: Einzeln stehende, abgestorbene Esche in der Südhälfte des Plangebietes. 

Abbildung 16: Gewöhnliche Esche am Südrand des Plangebietes, am Tjüchenweg, Stammdurchmesser unten ca. 100 cm, 
zweistämmig. Stark mit Efeu bewachsen.  
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Die sehr mächtige, zweistämmige Esche am Südrand des Plangebietes ist stark mit Efeu bewachsen und 
daher als Habitatbaum für Fledermäuse eher ungeeignet. Baumhöhlungen konnten zudem nicht festge-
stellt werden.  

4. Zusammenfassung 

Im Plangebiet finden sich insgesamt vier stärkere Bäume mit Astlöchern, Höhlungen und anderen Schad-
stellen, welche oberflächlich auf den ersten Blick betrachtet zunächst als mögliches Quartier angesehen 
werden konnten. Auf den zweiten Blick jedoch zeigten sich Aspekte, dass die Höhlungen wahrscheinlich 
nicht als Fledermaus-Quartier geeignet sind, weil offensichtlich nicht ausreichend tiefe Höhlungen in 
den Stämmen ausgebildet sind, Stammspalten oder Astlöcher zu breit sind und so keinen ausreichenden 
Schutz bieten oder die Astlöcher nach oben gerichtet sind, so dass sich Regenwasser darin sammeln 
kann.   

Die starke Esche in der nördlichen Hälfte der Feldhecke mit 6 beobachteten Ast- und Stammlöchern 
könnte grundsätzlich aufgrund der Rinden-und Stammschäden zu einem wertvollen, potentiellen Habi-
tatbaum für Höhlenbrüter und quartiersuchende Fledertiere werden, wenn die Astlöcher weiter ausfau-
len und im Laufe der Zeit im Stamm Hohlräume durch Ausfaulungen entstehen.  

Die Gehölze mit Stamm- und Asthöhlen sind auf einer Bestandskarte im Anhang gekennzeichnet. Sollten 
die betreffenden Gehölze entfernt werden, sollte mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden.  

Bei keinem der markierten Bäume ergab sich ein unmittelbarer Verdacht auf ein Fledermausquartier, 
Fledermauskot, typische Verschmutzungen an den Astlöchern durch Haarfett usw. wurden nicht beo-
bachtet. Dennoch sollten die Bäume mit Höhlungen gesondert und mit Vorsicht behandelt und vor einer 
ev. Fällung auf ihre Beschaffenheit bzw. mögliche Quartiere oder vorhandene Fledermäuse untersucht 
werden.  

Die bei der Begehung nicht erreichbaren Stammlöcher sollten ggf. durch einen Fledermauskundler mit 
einem Hubsteiger o.ä. mittels Endoskop kontrolliert werden. Sollte sich kein Verdacht eines Fledermaus-
quartieres ergeben, kann der Baum gefällt werden.  

Handelt es sich um einen Quartierbaum, der nicht erhalten werden kann, so ist dieser Baum in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde abschnittsweise zu fällen. Sind Tiere in der Höhlung, sollte 
unbedingt ein Fledermauskundler die Fällaktion begleiten. Dazu sollte der Stamm zunächst mindestens 
40 cm oberhalb der Öffnung abgesägt werden und anschließend mit 30 – 40 cm Abstand unterhalb des 
Stamms. Auf keinen Fall darf der Baum komplett unten abgesägt werden und mit Erschütterung zu Bo-
den gehen, jede Erschütterung ist zu vermeiden. 

Der Stammbereich mit der Baumhöhle ist dann erschütterungsfrei und in ursprünglicher Lage auf dem 
Boden abzusetzen. Der herauspräparierte Stamm mit Höhlung kann nun noch vorsichtig mit einem Dach 
versehen werden und in einem angrenzenden Gehölz in vergleichbarer Höhe und Exposition an einen 
kräftigen Baum gesichert aufgehängt werden. Eine solche Aktion muss mit äußerster Behutsamkeit und 
erschütterungsfrei geschehen, da die Tiere bei Störungen und beim Aufwachen aus dem Winterschaf 
sehr viel Energie verlieren können, was sie meist nicht überleben.  

Die Firma Schwegler (http://www.schwegler-natur.de/) bietet Ganzjahres-Fledermaus-Großraum- und 
Überwinterungshöhlen an.  
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Das Aufhängen derartiger künstlicher isolierter Höhlen könnte eventuell als Kompensationsmaßnahme 
für verlorengehende Quartierbäume dienen. Fledermäuse in diese umzusetzen, die ihr Quartier verlie-
ren, ist allerdings nicht möglich, in diesem Fall können die Tiere nur vorsichtig in ihrem Stamm umgesetzt 
werden, wie oben beschrieben.  

Fledermaus - Großraum- & Überwinterungshöhle 1FW (http://www.schwegler-natur.de/) 
(geeignet als Sommer- & Winterquartier) 

 [Bild 1]: Großraumhöhle 1FW

[Bild 2]: Großraumhöhle 1FW
mit Einschub

[Bild 3]: 1FW geöffnet

Diese Höhle hat dieselbe Innengestaltung wie der Typ 1FS zur Koloniebildung. 
 Durch ihr spezielles Doppelwandsystem, verbunden mit dem Dämmmaterial 
hat sie sehr gute Isoliereigenschaften und trotzdem gleichzeitig eine hohe At-
mungsaktivität. 
Sie ist daher als Überwinterungshöhle bestens geeignet und dient im Sommer 
als Wochenstube und zur Koloniebildung. 

Innengestaltung:
Die Vorderwand besteht aus dreifach aufgesetzten und geriffelten Holzplatten 
(vgl. Bild 2). Im Innendach befindet sich eine spezielle Haleplatte mit isoliertem 
Gitter. 

Aufhängung:
Baum- und forstgerecht durch Alunägel und zwei Aufhängeklötzchen 
Mit speziellem Herausfallschutz am Bügel und an der Vorderwand. 

Anwendungsunterlagen werden mitgeliefert. 

Material: Atmungsaktiver SCHWEGLER Holzbeton 

Farbton: Schwarz 

Maße (Außen): Durchmesser 38 cm, Höhe 50 cm 

Maße (Innen):  Durchmesser 20 cm, Höhe 38 cm 

Gewicht: ca. 28 kg 

[Bild 4]: Aufhängeklotz mit 2 Alunägeln
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Aurich, d. 28.11.2017 

Dipl.-Biol. Petra Wiese-Liebert 
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